
BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010 der Kommission vom 28. September 2010 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Kennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen in Bezug auf den Energieverbrauch 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 314 vom 30. November 2010) 

Seite 56, Anhang II, Nummer 1: 

anstatt: „Die Angaben auf dem Produktdatenblatt der Haushaltswaschmaschine sind in nachstehender Reihen
folge zu machen und in die Produktbroschüre und andere mit dem Produkt bereitgestellte Unterlagen 
aufzunehmen:“ 

muss es heißen: „Die Angaben auf dem Produktdatenblatt der Haushaltswaschmaschine sind in nachstehender Reihen
folge zu machen und in die Produktbroschüre oder andere mit dem Produkt bereitgestellte Unterlagen 
aufzunehmen:“ 

Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission vom 28. September 2010 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Kennzeichnung von Fernsehgeräten in Bezug auf den Energieverbrauch 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 314 vom 30. November 2010) 

Seite 70, Anhang III, Nummer 1: 

anstatt: „1. Die Angaben auf dem Produktdatenblatt des Fernsehgeräts sind in nachstehender Reihenfolge zu 
machen und in die Produktbroschüre und andere mit dem Produkt bereitgestellte Unterlagen auf
zunehmen.“ 

muss es heißen: „1. Die Angaben auf dem Produktdatenblatt des Fernsehgeräts sind in nachstehender Reihenfolge zu 
machen und in die Produktbroschüre oder andere mit dem Produkt bereitgestellte Unterlagen 
aufzunehmen:“; 

Seite 72, Anhang V, Nummer 1 Buchstabe a Ziffer V: 

anstatt: „V. jährlicher Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh gemäß Anhang II Nummer 2, gerundet auf die 
nächste Ganzzahl;“ 

muss es heißen: „V. jährlicher Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh gemäß Anhang II Nummer 2, gerundet auf die 
erste Ganzzahl;“.
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